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Einleitung 
 

Am 20. Dezember 2006 wurde die Verordnung über die angemessene Ei-
genmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen und Finanzholding-
Gruppen (Solvabilitätsverordnung – SolvV) veröffentlicht. Darin sind die in 

der Bankenrichtlinie (2006/48/EG) und der Kapitaladäquanzrichtlinie (2006/49/EG) vorgege-
benen europäischen Mindesteigenkapitalstandards bzw. die entsprechenden äquivalenten 
Vorgaben der Baseler Eigenmittelempfehlung („Basel II“) in nationales Recht umgesetzt. Sie 
ersetzt den bisherigen Grundsatz I (GS I) und konkretisiert die in § 10 KWG geforderte An-
gemessenheit der Eigenmittel der Institute. Mit den neuen Regelungen wird das Ziel verfolgt, 
mit der Zulassung moderner Risikobewertungsverfahren, der Anerkennung von Kreditminde-
rungstechniken und der Orientierung an der Risikotragfähigkeit der Institute eine am Risiko-
profil der Institute orientierte risikosensitive Messung, Bewertung und Unterlegung der Risi-
ken mit Eigenkapital zu erreichen. Die Ergebnisse aus der Anwendung moderner Risikobe-
wertungsverfahren sollen in die interne Steuerung der Kreditinstitute einfließen und diese 
verbessern helfen. Die Offenlegung verfolgt als dritte Säule von Basel II das Ziel einer höhe-
ren Markttransparenz und Marktdisziplin, indem den Marktteilnehmern wichtige Informatio-
nen zur Beurteilung des Risikoprofils und der Eigenkapitalausstattung eines Instituts bzw. ei-
ner Gruppe zur Verfügung gestellt werden. Dahinter steht die Erwartung, dass gut informierte 
Marktteilnehmer in ihren Anlage- und Kreditentscheidungen die Kreditinstitute bevorzugen, 
die über eine risikobewusste Geschäftsführung und ein wirksames Risikomanagement ver-
fügen. 

Mit dem vorliegenden Bericht setzen wir die Offenlegungsanforderungen nach §§ 319 bis 
337 SolvV in Verbindung mit § 26a KWG um. § 26a Abs. 1 KWG verpflichtet uns, regelmäßig 
qualitative und quantitative Informationen über das Eigenkapital, die eingegangenen Risiken, 
die eingesetzten Risikomanagementverfahren und Kreditrisikominderungstechniken sowie 
die durchgeführten Verbriefungstechniken zu veröffentlichen und über förmliche Verfahren 
und Regelungen zur Erfüllung dieser Offenlegungspflichten zu verfügen. Die Regelungen 
müssen auch die regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit und Zweckmäßigkeit der 
Offenlegungspraxis des Instituts vorsehen. Eine Offenlegungspflicht besteht nicht für solche 
Informationen, die nicht wesentlich, rechtlich geschützt oder vertraulich sind. In diesen Fällen 
legen wir den Grund für die Nichtoffenlegung solcher Informationen dar und veröffentlichen 
allgemeine Angaben zu den rechtlich geschützten oder vertraulichen Informationen, es sei 
denn, diese wären ebenfalls als rechtlich geschützt oder vertraulich einzustufen. 

Anforderungen 
an die Offenle-
gung 
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Beschreibung Risikomanagement 
 

Die Ausgestaltung des Risikomanagementsystems ist bestimmt durch unsere festgelegte 
Geschäfts- und Risikostrategie. Für die Ausarbeitung dieser Strategien ist der Vorstand ver-
antwortlich. Die Unternehmensziele unserer Bank und unsere geplanten Maßnahmen zur Si-
cherung des langfristigen Unternehmenserfolges sind in der vom Vorstand festgelegten Ge-
schäftsstrategie beschrieben. Darin ist das gemeinsame Grundverständnis des Vorstandes 
zu den wesentlichen Fragen der Geschäftspolitik dokumentiert. Risiken gehen wir insbeson-
dere ein, um gezielt Erträge zu realisieren. Der Vorstand hat eine mit der Geschäftsstrategie 
konsistente Risikostrategie ausgearbeitet, die insbesondere die Ziele der Risikosteuerung 
der wesentlichen Geschäftsaktivitäten erfasst. 
Aufgabe der Risikosteuerung ist nicht die vollständige Risikovermeidung, sondern eine ziel-
konforme und systematische Risikohandhabung. Dabei beachten wir folgende Grundsätze: 

• Verzicht auf Geschäfte, deren Risiko vor dem Hintergrund der Risikotragfähigkeit und 
der Risikostrategie unserer Bank nicht vertretbar sind. 

• Systematischer Aufbau von Geschäftspositionen, bei denen Ertragschancen und Ri-
siken in angemessenem Verhältnis stehen. 

• Weitestgehende Vermeidung von Risikokonzentrationen. 
• Schadensbegrenzung durch aktives Management aufgetretener Schadensfälle. 
• Hereinnahme von Sicherheiten zur Absicherung von Kreditrisiken 
• Verwendung rechtlich geprüfter Verträge 
 

Planung und Steuerung der Risiken erfolgen auf der Basis der Risikotragfähigkeit der Bank. 
Die Risikotragfähigkeit, die periodisch berechnet wird, ist gegeben, wenn die wesentlichen 
Risiken durch das Gesamtbank-Risikolimit laufend gedeckt sind. Aus der Risikodeckungs-
masse leiten wir unter Berücksichtigung bestimmter Abzugsposten das Gesamtbank Risiko-
limit ab. Durch die Abzugsposten stellen wir insbesondere die Fortführung des Geschäftsbe-
triebs sicher und treffen Vorsorge gegen Stressverluste und für nicht explizit berücksichtigte 
Risiken. Das ermittelte Gesamtbank-Risikolimit verteilen wir auf das Adressenausfall- und 
das Marktpreisrisiko (inklusive Zinsänderungsrisiko). Interne Kontrollverfahren gewährleisten, 
dass wesentliche Operationelle Risiken regelmäßig identifiziert und beurteilt werden. Sie 
werden in einer Schadensdatenbank erfasst. Hinsichtlich der Liquiditätsrisiken werden 
Stresstests durchgeführt. 
Andere Risikoarten werden als unwesentlich eingestuft. 
Um die Angemessenheit des aus der ermittelten Risikodeckungsmasse und den ge-
schäftspolitischen Zielen abgeleiteten Gesamtbank-Risikolimits auch während eines Ge-
schäftsjahres laufend sicherstellen zu können, wird die Höhe der Risikodeckungsmasse un-
terjährig durch das Risikocontrolling überprüft. 
  
Zum Zwecke der Risikoberichterstattung sind feste Kommunikationswege und Informations-
empfänger bestimmt. Die für die Risikosteuerung relevanten Daten werden vom Risikocon-
trolling zu einem internen Berichtswesen aufbereitet und verdichtet. Die Informationsweiter-
gabe erfolgt dabei entweder im Rahmen einer regelmäßigen Risikoberichterstattung oder in 
Form einer ad-hoc Berichterstattung. 
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Eigenmittel 
Der Geschäftsanteil unserer Genossenschaft beträgt 50 EUR, die Pflichteinzahlung darauf 
beläuft sich auf 50 EUR. Die Haftsumme (je Geschäftsanteil) beträgt 100 EUR. Die Anzahl 
der Geschäftsanteile je Mitglied ist nicht begrenzt. 
Die Angemessenheit des internen Kapitals beurteilen wir, indem die als wesentlich eingestuf-
ten Risiken quartalsweise am verfügbaren Gesamtbank-Risikolimit gemessen werden. Im 
Rahmen unserer Ergebnis-Vorschaurechnung beurteilen wir die Angemessenheit des inter-
nen Kapitals zur Unterlegung der zukünftigen Aktivitäten. Einzelheiten sind in der Beschrei-
bung des Risikomanagements enthalten. 
Unser modifiziertes verfügbares Eigenkapital nach § 10 Abs. 1d KWG setzt sich am 
31.12.2010 wie folgt zusammen: 
 
 

Risikopositionen TEUR 
Kernkapital 11.518 
 davon eingezahltes Kapital 2.427 
 davon offene Rücklagen 8.215 
 davon Sonderposten für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB 1.000 
./.  gekündigte Geschäftsguthaben und Geschäftsguthaben ausscheidender Mitglieder 46 
./.  immaterielle Vermögensgegenstände 78 
+ Ergänzungskapital 6.799 
./. Abzugspositionen nach § 10 Abs. 6 und 6a KWG 4.318 
= Modifiziertes verfügbares Eigenkapital und  13.999 
 Drittrangmittel nach § 10 Abs. 2c KWG  

 
 
Folgende Kapitalanforderungen, die sich für die einzelnen Risikopositionen (Kreditrisiken, 
Marktrisiken, Operationelle Risiken) ergeben, haben wir erfüllt: 
 

Risikopositionen 

Eigenkapital-
anforderung 
TEUR 

Kreditrisiko 
Sonstige öffentliche Stellen 39 
Institute 375 
Unternehmen 1.655 
Mengengeschäft 4.316 
Durch Immobilien besicherte Positionen 401 
Investmentanteile  257 
Beteiligungen 26 
Sonstige Positionen 172 
Überfällige Positionen 356 
Operationelle Risiken  
Operationelle Risiken im Basisindikatoransatz 907 
Eigenkapitalanforderung insgesamt 8.504 

Unsere Gesamtkennziffer betrug 13,17 %, unsere Kernkapitalquote 8,80 %. 
 
Adressenausfallrisiko 
Für Zwecke der Rechnungslegung verwendete Definition: 
Als „notleidend“ werden Forderungen definiert, bei denen wir erwarten, dass ein Vertrags-
partner seinen Verpflichtungen, den Kapitaldienst zu leisten, nachhaltig nicht nachkommen 
kann. Für solche Forderungen werden von uns Einzelwertberichtigungen bzw. Einzelrück-
stellungen nach handelsrechtlichen Grundsätzen gebildet. Eine für Zwecke der Rechnungs-
legung abgegrenzte Definition von „in Verzug“ verwenden wir nicht.  
Der Gesamtbetrag der Forderungen (Bruttokreditvolumen nach Maßgabe des § 19 Abs. 1 
KWG) kann wie folgt nach verschiedenen Forderungsarten aufgegliedert werden: 
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Forderungsarten (TEUR) 
 Kredite, Zusagen u. 

andere nicht-derivative 
außerbilanzielle Aktiva 

Wertpapiere Derivative 
Instrumente 

Gesamtbetrag ohne 
Kreditrisikominderungstechniken 

162.654 56.953 
 

 Verteilung nach bedeutenden Regionen 
Deutschland 162.436 13.607  
EU 201 33.096  
Nicht-EU 17 10.250  
 Verteilung nach Branchen/Schuldnergruppen 
Privatkunden 
(= Nicht-Selbstständige) 

77.111  
 

Firmenkunden 85.543 56.953  
- davon Kreditinstitute 35.625 23.064  
 Verteilung nach Restlaufzeiten 
< 1 Jahr 56.666 22.542  
1 bis 5 Jahre 60.393 22.763  
> 5 Jahre 45.595 11.648  

Alle hier nicht aufgeführten Branchen haben einen Anteil kleiner 10% je Forderungsart (Kredite und 
Wertpapier). 
 
Angewendete Verfahren bei der Bildung der Risikovorsorge: 
Die Risikovorsorge erfolgt gemäß den handelsrechtlichen Vorgaben nach dem strengen Nie-
derstwertprinzip. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Für zweifelhaft ein-
bringliche Forderungen werden Einzelwertberichtigungen/-rückstellungen gebildet. Für das 
latente Ausfallrisiko haben wir Pauschalwertberichtigungen in Höhe der steuerlich anerkann-
ten Verfahren gebildet. Außerdem besteht eine Vorsorge für allgemeine Bankrisiken gem. 
§ 340f HGB. Unterjährig haben wir sichergestellt, dass Einzelwertberichtigungen/-
rückstellungen umgehend erfasst werden. Eine Auflösung der Einzelrisikovorsorge nehmen 
wir erst dann vor, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers erkennbar 
mit nachhaltiger Wirkung verbessert haben. 
 
Darstellung der notleidenden Forderungen nach Hauptbranchen: 

Haupt-
branchen 

Gesamt-
inanspruchnahme 
aus notleidenden  
Krediten 

Bestand 
EWB 

Bestand 
PWB 

Bestand 
Rück-
stellungen 

Nettozuführg./ 
Auflösung von 
EWB/Rück-
stellungen 

Direkt-
abschrei-
bungen 

Eingänge auf 
abgeschriebene 
Forderungen 

Privat-
kunden 

1.525 391   100 51 22 

Firmen-
kunden 

3.581 693   187 45 2 

Summe   597     
 
Darstellung der notleidenden Forderungen nach bedeutenden Regionen: 

Bedeutende 
Regionen 

Gesamt-
inanspruchnahme 
aus notleidenden  
Krediten 

Bestand 
EWB 

Bestand 
PWB 

Bestand 
Rück-
stellungen 

Deutschland 5107 1084   
Nicht-EU 250    
Summe   597  
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Entwicklung der Risikovorsorge: 

 

Anfangs-
bestand 
der Periode 

Fortschreibung 
in der Periode Auflösung Verbrauch 

wechselkurs-
bedingte 
und sonstige 
Veränderungen 

Endbestand 
der Periode 

EWB 2.241 399 100 1.456  1.084 
Rückstellungen 12  12   0 
PWB 479 118    597 
 
 
Als Forderungsklasse für den Kreditrisikostandartansatz wurde gegenüber der Bankenauf-
sicht die Exportversicherungsagentur der OECD für die Forderungsklasse Staaten nominiert. 
Für die bonitätsbeurteilungsbezogene Forderungskategorie Investmentanteile werden die 
Fondsberichte der jeweiligen Ratingagenturen übernommen und eingestellt. 
Der Gesamtbetrag der ausstehenden Positionswerte vor und nach Anwendung von Kreditri-
sikominderungstechniken ergibt sich für jede Risikoklasse wie folgt: 
 

Gesamtsumme der ausstehenden Forderungsbeträge 
(Standardansatz; in TEUR) 

Risiko- 
gewicht 
in % vor Kreditrisikominderung nach Kreditrisikominderung 
0 42.717 50.090 
20 22.882 22.949 
35 14.344 14.344 
70 ... ... 
75 101.180 94.281 
90 ... ... 
100 26.994 26.454 
115 ... ... 
150 2.724 2.724 
350 ... ... 
1250 ... ... 
Sonstiges 13.566 13.566 
Abzug von den 
Eigenmitteln 

4.318 4.318 

 

 
Derivative Adressausfallrisiken bestehen nicht. 
 
Marktrisiko 
Für die Risikoart Währung stellen sich die Eigenmittelanforderungen wie folgt dar: 

• Anteil US Dollar im Fondsvermögen 
 
Risikoarten Eigenmittelanforderung (TEUR) 
Währung 14 

 
Operationelles Risiko 
Die Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko werden nach dem Basisindikator-
ansatz gemäß § 271 SolvV ermittelt.  
 
Beteiligungen im Anlagebuch  
Das Unternehmen hält ausschließlich Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen, 
die dem genossenschaftlichen Verbund zugerechnet werden. Die Beteiligungen dienen re-
gelmäßig der Ergänzung des eigenen Produktangebotes sowie der Vertiefung der gegensei-
tigen Geschäftsbeziehungen. 
 



Offenlegungsbericht nach § 26a KWG i.V.m. §§ 319 – 339 SolvV 

Offenlegungsbericht BV Bebra - 2010 Arbeitsblatt.doc  Seite 8/9 

Die Bewertung des Beteiligungsportfolios erfolgt nach handelsrechtlichen Vorgaben. Einen 
Überblick über die Verbundbeteiligungen gibt folgende Tabelle: 
Verbund- 
beteiligungen 

Buchwert 
TEUR 

beizulegender 
Zeitwert TEUR 

Börsenwert 
TEUR 

GRUPPE A 
Nicht börsengehandelte 
Positionen 

4.640 5.300  

 
 
Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch 
Das von der Bank eingegangene Zinsänderungsrisiko als Teil des Marktpreisrisikos resultiert 
aus der Fristentransformation. Risiken für die Bank entstehen hierbei insbesondere bei Fal-
len und Drehung der Zinsstrukturkurve. Die gemessenen Risiken werden in einem Limitsys-
tem dem entsprechenden Gesamtbank-Risikolimit gegenübergestellt. 
 
In der Bankverein Bebra eG werden die Zinsänderungsrisiken auf der Grundlage der GuV-
orientierten Risikotragfähigkeitskonzeption gemessen und gesteuert. Dabei legen wir folgen-
de wesentliche Schlüsselannahmen zu Grunde: 

• Die Zinselastizitäten für die Aktiv- und Passivpositionen werden gemäß der instituts-
internen Ermittlung, die auf den Erfahrungen der Vergangenheit basieren, berück-
sichtigt. 

• Neugeschäftskonditionen werden auf Basis der am Markt erzielbaren Margen ange-
setzt. 

• Wir planen mit einer unveränderten Geschäftsstruktur. 
 
Zur Ermittlung der Auswirkungen von Zinsänderungen verwenden wir die DGRV Standard 
Zinsszenarien und Eigenszenarien: 
 

• Szenario 1: DGRV Steigend 
• Szenario 2: DGRV Fallend 
• Szenario 3: DGRV Verflachung 
• Szenario 4: DGRV Versteilung 
• Eigenszenario  

 
Zinsänderungsrisiko  
Rückgang der 
Erträge TEUR 

Erhöhung der 
Erträge TEUR 

Szenario 1  42 
Szenario 2 72  
Szenario 3 72  
Szenario 4  69 
Eigenszenario  10 

 
Darüber hinaus werden anhand der DGRV Stressszenarien und BVR hypothetischen Szena-
rien Berechnungen von Zinsänderungsrisiken durchgeführt.  
Das Zinsänderungsrisiko wird von unserem Haus monatlich gemessen. Hierbei wird eine pe-
riodische Bewertung des Risikos vorgenommen. 
Daneben ermittelt die Bank vierteljährlich auch das barwertige Zinsänderungsrisiko unter an-
derem zur Messung der von der Bankenaufsicht vorgegebenen Zinsschocks von +130 Ba-
sispunkten bzw. -190 Basispunkten. 
 
 
Verbriefungen 
Verbriefungen bestehen nicht. 
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Kreditrisikominderungstechniken 
Kreditrisikominderungstechniken werden von uns verwendet. 
 
Von bilanzwirksamen und außerbilanziellen Aufrechnungsvereinbarungen machen wir kei-
nen Gebrauch. 
Für die Bewertung der verwendeten berücksichtigungsfähigen Sicherheiten haben wir Belei-
hungsrichtlinien eingeführt. Diese entsprechen den Richtlinien des genossenschaftlichen Fi-
nanzVerbundes zur Bewertung von Kreditsicherheiten. 
 
Folgende Hauptarten von Sicherheiten werden von uns für die Zwecke der Solvabilitäts-
verordnung als Sicherungsinstrumente risikomindernd in Anrechnung gebracht: 
 
Gewährleistungen  Lebensversicherungen 

• Bürgschaften und Garantien 
• Bareinlagen bei anderen Kreditinstituten 
• an uns abgetretene oder uns verpfändete Lebensversicherungen 
• Schuldverschreibungen, die auf Verlangen des Inhabers vom emittierenden Kreditin-

stitut zurückerworben werden müssen 
 

Finanzielle Sicherheiten 
• Bareinlagen in unserem Haus 
• Einlagenzertifikate unseres Hauses 
• Schuldverschreibungen der öffentlichen Hand 
• Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Unternehmen, die ein externes Ra-

ting im Investment Grade (mindestens BBB- nach S&P bzw. Fitch oder Baa3 nach 
Moody´s) aufweisen 

• Aktien, die in einem Hauptindex einer Wertpapier- oder Terminbörse enthalten sind 
• Investmentanteile im Sinne des § 155 Abs. 1 Nr. 16 SolvV 

 
Wir berücksichtigen diese Sicherheiten entsprechend der einfachen Methode für finanzielle 
Sicherheiten, bei der der besicherte Teil das Risikogewicht des Sicherungsgebers erhält. 
 
Bei den Gewährleistungsgebern für die von uns risikomindernd angerechneten Gewährleis-
tungen handelt es sich hauptsächlich um öffentliche Stellen (Zentralregierungen, Regional-
regierungen, örtliche Gebietskörperschaften) und inländische Kreditinstitute. 
 
Kreditderivate werden von uns nicht genutzt. 
 
Für die einzelnen Forderungsklassen ergeben sich folgende Gesamtbeträge an gesicherten 
Positionswerten: 
 

Summe der Positionswerte, 
die besichert sind durch berücksichtigungsfähige ... 

Forderungsklassen 
Gewährleistungen / Lebensversi-
cherungen 

finanzielle Sicherheiten 

Mengengeschäft 4.778 2.122 
Unternehmen 6 534 

 


